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Handelsname: Rothanit 3850 Bitumendickbeschichtung 2-K  
 

Angaben zum Produkt 
Handelsname: Rothanit 3850 Bitumendickbeschichtung 2-K/A 

        
Verwendung des Stoffes/der Zubereitung 
Lösemittelfreie, zweikomponentige Bitumendickbeschichtung 

Hersteller/Lieferant: 

Roth Edelputze 

Inhaber Ralf Roth 

Hinterm Gallberg 27 

D-59929 Brilon 

Auskunftsgebender Bereich: 

Abteilung Produktsicherheit 

Ansprechpartner: Ralf Roth 

Notfallauskunft 

Vergiftungszentrale: +49(0)30 30686 790 

 

Einstufung des Stoffes oder Gemisches 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Keine gefährliche Substanz oder Mischung. 

 

Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008): 

Keine gefährliche Substanz oder Mischung. 

 

 

Sonstige Gefahren 

Kein Inhaltsstoff PBT/vPvB ist vorhanden  

Weitere Risiken: Keine weiteren Risiken 

Dieses Produkt enthält kristallines Siliciumdioxid (Quarzsand). IARC hat kristallines Siliciumdioxid als 
Karzinogen der Gruppe 1 eingestuft. Sowohl IARC als auch NTP betrachten Kieselsäure als bekanntes 
menschliches Karzinogen. Die Evidenz basiert auf der chronischen und langfristigen Exposition, die 
Arbeiter gegenüber kristallinen Silikastaubpartikeln mit alveolengängiger Größe hatten. Da dieses 
Produkt in flüssiger oder pastöser Form vorliegt, besteht keine Staubgefahr. Daher ist diese 
Klassifizierung nicht relevant. (Hinweis: Das Schleifen des gehärteten Produkts kann zu einer Gefahr für 
Quarzstaub führen.) 

1. Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens 

2. Mögliche Gefahren 
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Handelsname: Rothanit 3850 Bitumendickbeschichtung 2-K 
 

 

 

 

Stoffe 
N.A. 

Gemische 
Beschreibung der Mischung: Rothanit 3850 Bitumendickbeschichtung 2-K/A 

Gefährliche Bestandteile gemäß der CLP-Verordnung und dazugehörige Einstufung: 

Keine 
 
 
 

Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise               Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich,                                        
              dieses Etikett vorzeigen). Nie einer ohnmächtigen Person etwas  

              durch den Mund einflößen. Bei Bewusstlosigkeit stabile 
             Seitenlage anwenden und ärztlichen Rat einholen.  

 

Einatmen An die frische Luft bringen. 

Betroffenen warm und ruhig lagern. 

Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche 
Beatmung einleiten. 
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 

Hautkontakt Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort 
ausziehen. Sofort mit Seife und viel Wasser 
abwaschen. 
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt 
aufsuchen. Beschmutzte Kleidung vor 
Wiedergebrauch waschen. 

Augenkontakt Nach Augenkontakt, Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel 
Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den 
Augenlidern. Sofort Arzt hinzuziehen. 

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 
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Handelsname: Rothanit 3850 Bitumendickbeschichtung 2-K 
 

Verschlucken Mund ausspülen. 
Wenn bei Bewusstsein, viel Wasser 
trinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. 
Arzt aufsuchen. 
Ruhig halten. 
 
 
 

 
Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

 
Symptome Keine Information verfügbar. 

Behandlung N.A. 

Löschmittel 

 
Geeignete Löschmittel Wasser 

Kohlendioxid (CO2) 
 

Ungeeignete Löschmittel Keine besonderen Einschränkungen. 
 

Besondere vom Stoff 
oder Gemisch 
ausgehende Gefahren 

Die Explosions- bzw. Verbrennungsgase nicht einatmen. 
  

 
Hinweise für die 
Brandbekämpfung 

Im Brandfall, wenn nötig, 
umgebungsluftunabhängiges 
Atemschutzgerät tragen. 
 
 

 
 

Personenbezogene 
Vorsichtsmaßnahmen, 
Schutzausrüstungen 
und in Notfällen 
anzuwendende 
Verfahren 
 

Die persönliche Schutzausrüstung tragen. 
Die Personen an einen sicheren Ort bringen. 

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
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Umweltschutzmaßnahmen 

Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserläufe 
oder in den Erdboden soll verhindert werden. 
Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die 
zuständigen Behörden in Kenntnis setzen. 

 
Methoden und Material für 
Rückhaltung und Reinigung 

Geeignetes Material zum Auffangen: absorbierende oder 
organische Materialien, Sand 
 
Das kontaminierte Waschwasser auffangen und entsorgen. 

 
Verweis auf andere 
Abschnitte 

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 8 und 13 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 
Hinweise zum sicheren Umgang Haut- und Augenkontakt sowie das Einatmen von 

Dämpfen vermeiden. Während der Arbeit nicht essen 
oder trinken. Für die empfohlenen Schutzausrüstungen 
wird auf Abschnitt 8 verwiesen.  

  
 

          Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
 
            Lebensmittel, Getränke und Tiernahrung fern halten. 
 

Anforderungen an Lagerräume 
und Behälter 

Geöffnete Behälter sorgfältig 
verschließen und aufrecht lagern 
um jegliches Auslaufen zu 
verhindern. Im Originalbehälter 
lagern. Trocken aufbewahren. 
Hinweise auf dem Etikett 
beachten. Vor Frost, Hitze und 
Sonnenbestrahlung schützen. 

  
 

Spezifische 
Endanwendungen 

Empfehlungen:  
Kein besonderer Verwendungszweck 
 
Spezifische Lösungen für den Industriesektor: 
Kein besonderer Verwendungszweck 

 
 
 
 

7. Handhabung und Lagerung 
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Zu überwachende Parameter 
 
 Keine weiteren Angaben 
 
Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 
Augenschutz:  

Bei normaler Verwendung nicht notwendig. In jedem Fall nach den gängigen Arbeitsrichtlinien 
arbeiten. 

 
Hautschutz: 
 Bei normaler Verwendung sind besondere Vorsichtsmaßnahmen nicht notwendig. 
 
Handschutz: 
 Geeignete Materialien für Schutzhandschuhe; EN 374: 

Polychloropren - CR: Dicke >=0,5mm; Durchbruchzeit >=480min. 

Nitrilkautschuk - NBR: Dicke >=0,35mm; Durchbruchzeit >=480min. 

Butylkautschuk - IIR: Dicke >=0,5mm; Durchbruchzeit >=480min. 

Fluorkautschuk - FKM: Dicke >=0,4mm; Durchbruchzeit >=480min. 

 
 
Atemschutz: 

Alle individuellen Schutzausrüstungen müssen den relevanten EN-Normen entsprechen (wie 
z.B. EN 374 für Handschuhe oder EN 166 für Brillen), ordentlich gepflegt und auf geeignete 
Weise gelagert sein. Die Verwendungsdauer von Schutzausrüstungen gegen chemische 
Substanzen hängt von verschiedenen Faktoren ab (Art und Weise der Nutzung, klimatische und 
Lagerungsbedingungen), welche die in den EN-Normen vorgegebene Verwendungszeit 
erheblich reduzieren können. Es wird in jedem Fall empfohlen, den Hersteller der 
Schutzausrüstungen zu konsultieren. Eine Arbeitseinweisung der Verwender in den Gebrauch 
der Schutzausrüstungen ist vorgeschrieben. 

 

Hygienische und technische Maßnahmen 

N.A. 

 

Geeignete technische Maßnahmen: 

N.A. 

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung 
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Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
 

Aussehen Paste 
 

Farbe weiß 

Geruch Schwach, charakteristisch 

Geruchsschwelle N.A. 

pH-Wert Ca. 10  

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt N.A. 
Siedebeginn und Siedebereich N.A. 

 
 

Flammpunkt N.A. 
 

Verdampfungsgeschwindigkeit N.A. 

Entzündbarkeit (fest, 
gasförmig) 

N.A. 

Untere Explosionsgrenze N.A. 

Obere Explosionsgrenze N.A. 

Dampfdruck N.A. 

Dampfdichte N.A. 

Dichte ca. 0,65 g/cm³  

Löslichkeit(en)(Wasser) löslich 

Verteilungskoeffizient: 
n- Octanol/Wasser 

nicht bestimmt 

Selbstentzündungstemperatur nicht selbstentzündlich 
Zersetzungstemperatur Keine Daten verfügbar 

 
Viskosität Ca. 18500 cPs (20 °C) 

 
Explosive Eigenschaften  Nicht explosiv 

  

Sonstige Angaben 
 
 Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar 
 

9. Physikalische und chemische Eigenschaften 
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               Reaktivität 

Stabil unter Normalbedingungen  

          Chemische Stabilität 

Stabil unter normalen Bedingungen. 

          Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
 

Keine.        
 
            Zu vermeidende Bedingungen 
 
            Unter normalen Umständen stabil 
            
            Unverträgliche Materialien 
 
            Keine spezifische. 
 
            Gefährliche Zersetzungsprodukte 
 

    Keine. 
 

 
 

Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Toxikologische Informationen:  Keine weiteren Angaben 

 
 
 
 

11. Toxikologische Angaben 

10. Stabilität und Reaktivität 
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Handelsname: Rothanit 3850 Bitumendickbeschichtung 2-K 
 

 
 

Toxizität 
Produkt: 
Toxizität gegenüber Fischen Keine Daten 

verfügbar 
 

Persistenz und Abbaubarkeit 
Produkt: 
Biologische Abbaubarkeit Keine Daten 

verfügbar 
 

Bioakkumulationspotenzial 
Produkt: 
Bioakkumulation Keine Daten 

verfügbar 
 

Mobilität im Boden 
Produkt: 

Mobilität Keine Daten 
verfügbar 

 
Ergebnisse der PBT- und 
vPvB-Beurteilung 
Produkt: 
Bewertung Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in 

Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als 
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft 
sind. 

 
Andere schädliche Wirkungen 
Produkt: 
Sonstige ökologische Hinweise Keine Daten verfügbar 

  

 

12. Umweltspezifische Angaben 

13. Hinweise zur Entsorgung 
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Handelsname: Rothanit 3850 Bitumendickbeschichtung 2-K 
 

14. Angaben zum Transport 

Verfahren der Abfallbehandlung 

Die Entstehung von Abfällen sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Wenn möglich 
wiederherstellen. 
Ein Abfallcode (EBR) gemäß der Europäischen Abfallliste (LoW) kann aufgrund der Abhängigkeit von der 
Verwendung nicht angegeben werden. Wenden Sie sich an einen autorisierten Entsorgungsdienst. 
 
Entsorgungsmethoden: 

Die Entsorgung dieses Produkts, der Lösungen, der Verpackung und aller Nebenprodukte sollte jederzeit 
den Anforderungen des Umweltschutzes und der Abfallentsorgung sowie den Anforderungen der 
regionalen Gebietskörperschaften entsprechen. 
Entsorgen Sie überschüssige und nicht wiederverwertbare Produkte über einen 

zugelassenen Entsorger. Abfälle nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 

Saubere Abfallverpackungen sollten nach Möglichkeit recycelt und von der Behörde genehmigt werden. 
 

Gefährliche Abfälle: Nein 

Überlegungen zur Entsorgung: 

Lassen Sie keine Abflüsse oder Wasserläufe zu. 

Entsorgen Sie das Produkt gemäß allen geltenden Bundes-, Landes- und örtlichen Vorschriften. 
Wenn dieses Produkt mit anderen Abfällen gemischt wird, gilt möglicherweise nicht mehr der 
ursprüngliche Abfallproduktcode, und der entsprechende Code sollte zugewiesen werden. 

Entsorgen Sie mit dem Produkt kontaminierte Behälter gemäß den örtlichen oder nationalen 
gesetzlichen Bestimmungen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer örtlichen Abfallbehörde. 
 
Spezielle Vorsichtsmaßnahmen: 
Dieses Material und sein Behälter müssen auf sichere Weise entsorgt werden. Beim Umgang mit 
unbehandelten leeren Behältern ist Vorsicht geboten. 

Vermeiden Sie das Verteilen von verschüttetem Material und das Abfließen sowie den Kontakt mit 
Erde, Wasserstraßen, Abflüssen und Abwasserkanälen. 
In leeren Behältern oder Auskleidungen können einige Produktreste zurückbleiben. Leere Behälter nicht 
wiederverwenden. 
 
 
 

 
 

 

UN-Nummer 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 
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Handelsname: Rothanit 3850 Bitumendickbeschichtung 2-K 
 

15. Angaben zu Rechtsvorschriften 

Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 

Transportgefahrenklassen 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 

Verpackungsgruppe 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 

Umweltgefahren 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
 

Anmerkungen Keine Informationen 
verfügbar. 

 

Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 
 

Anmerkungen Nicht anwendbar 
 
 
 

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für 
den Stoff oder das Gemisch 
 
 

VOC (2004/42/EC) : N.A. g/l 

RL 98/24/EG (Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch 

chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit) RL 2000/39/EG (Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte) 

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) 

Verordnung (EU)2015/830 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) 

Verordnung (EG) Nr. 790/2009 (1. ATP CLP) 

Verordnung (EU) Nr. 2018/669 (11. ATP CLP) 

Verordnung (EU) Nr. 2019/521 (12. ATP CLP) 

Verordnung (EU) Nr. 286/2011 (2. ATP CLP) 

Verordnung (EU) Nr. 618/2012 (3. ATP CLP) 
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Verordnung (EU) Nr. 487/2013 (4. ATP CLP) 

Verordnung (EU) Nr. 944/2013 (5. ATP CLP) 

Verordnung (EU) Nr. 605/2014 (6. ATP CLP) 

Verordnung (EU) Nr. 2015/1221 (7. ATP CLP) 

Verordnung (EU) Nr. 2016/918 (8. ATP CLP) 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1179 (9. ATP CLP) 

Verordnung (EU) Nr. 2017/776 (10. ATP CLP) 

Verordnung (EU) Nr. 2018/669 (11. ATP CLP) 

Verordnung (EU) Nr. 2018/1480 (13. ATP CLP) 

Anordnungen zu der Richtlinie EU 2012/18 (Seveso III): 
 

N.A. 

Wassergefährdungsklasse 

1 

Beschränkungen zum Produkt oder zu den Inhaltsstoffen gemäß Anhang XVII der Verordnung (EG) 

1907/2006 (REACH) und nachfolgenden Änderungen: 

Beschränkungen zum Produkt: 40 

Beschränkungen zu den Inhaltsstoffen gemäß: Keine 

SVHC-Stoffe: 

   Keine weiteren Angaben 

   Stoffsicherheitsbeurteilung 
   Keine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgeführt für das Gemisch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine 
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 

 

16. Sonstige Angaben 
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Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem 

gegenwärtigen Wissensstand und genügen der nationalen sowie der EU-

Gesetzgebung. Die Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch 

unserer Kenntnis und Kontrolle. Der Benutzer ist für die Einhaltung aller 

notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Die Angaben in 

diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen 

unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften 

dar. 

 
Volltext anderer Abkürzungen 

ADN - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung 
gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches 
Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße; AICS - Australisches Verzeichnis chemischer Substanzen; ASTM - 
Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - 
Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, 
Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder 
reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL 
- Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; 
EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration 
verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; 
EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); 
ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global 
harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale 
Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - 
Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur 
Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale 
Hemmstoffkonzentration; ICAO 
- Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China 
vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale 
Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - 
Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration 
für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer 
Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales 
Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - 
nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) 
Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung 
erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches 
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Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung; OPPTS 
- Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - 
Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der 
auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; 
(Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 des Europäischen Parliaments und des Rats bezüglich der 
Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - 
Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; 
SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - 
Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - 
Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TRGS - 
Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe 
(Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar 

 
  

 
Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit 
Ansprechpartner: Hr. Roth 


